
An das Finanzamt

Steuernummer Team

Eingangsvermerk

Zutreffendes bitte ankreuzen !

Beilage zur Einkommensteuer-/Körperschaftsteuer-
oder Feststellungserklärung für das Veranlagungsjahr

Jahr

zur Geltendmachung einer 

Forschungsprämie (§ 108c iVm § 4 Abs. 4 Z 4) 1) Bildungsprämie (§ 108c)

Lehrlingsausbildungsprämie (§ 108f)

Familien- und Vorname - Firmenbezeichnung/Gesellschaft

1. Forschungsprämie

2) Die jeweiligen Prämien stehen für Forschungs-/Bildungsaufwendungen bzw. aufrechte Lehrverhältnisse zu, die in dem Wirtschafts-
jahr angefallen sind bzw. vorliegen, das der Veranlagung zu Grunde gelegt wird. Sollten im Rahmen einer Veranlagung zwei Wirt-
schaftsjahre erfasst werden, geben Sie bitte die Summe der auf die beiden Wirtschaftsjahre entfallenden Prämien an.

Ich beantrage für Forschungsaufwendungen (§ 4 Abs. 4 Z 4 EStG 1988 1)) des oben
angeführten Veranlagungszeitraumes 2) eine Forschungsprämie in Höhe von

Prämie in Euro 

PF

Datum, Unterschrift

3. Bildungsprämie

Ich beantrage für Bildungsaufwendungen (§ 4 Abs. 4 Z 8 EStG 1988) des oben angeführten
Veranlagungszeitraumes 2) eine Bildungsprämie in Höhe von

E 108c Bundesministerium für Finanzen

Steuerliche Vertretung (Name, Anschrift, Telefonnummer)

4. Lehrlingsausbildungsprämie

Ich beantrage für aufrechte Lehrverhältnisse des oben angeführten Veranlagungszeitraumes 2)
eine Lehrlingsausbildungsprämie in Höhe von

Ich versichere, dass ich die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig gemacht habe. Mir ist bekannt, dass die
Angaben überprüft werden und dass unrichtige oder unvollständige Angaben strafbar sind. Sollte ich nachträglich erkennen, dass die vorstehende
Erklärung unrichtig oder unvollständig ist, so werde ich meiner Anzeigepflicht gemäß § 139 Bundesabgabenordnung unverzüglich nachkommen.

2.  Team AV/BV1.  Abgabensicherung

Bearbeiter(in)
Datum, Handzeichen

Forschungsprämie für Auftragsforschung
(§ 108c iVm § 4 Abs. 4 Z 4b, für ab 2005 erteilte
Forschungsaufträge)

2. Forschungsprämien für Auftragsforschung (nur für ab 2005 erteilte Forschungsaufträge)

Ich beantrage für in Auftrag gegebene Forschung (§ 4 Abs. 4 Z 4b) des oben angeführten
Veranlagungszeitraumes 2) eine Forschungsprämie in Höhe von PA

PB

PL

E 108c, Version vom 18.01.2006
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Wird ohne nähere Bezeichnung auf gesetzliche Bestimmungen verwiesen, ist darunter das Einkommensteuergesetz 1988 (EStG 1988)
zu verstehen.

1) Bis zur Veranlagung 2003: § 4 Abs. 4 Z 4a

Beachten Sie bitte: Prämien, die ein bei der Veranlagung 2006 zu erfassendes Wirtschaftsjahr betreffen, können erst nach
Ablauf des jeweiligen Wirtschaftsjahres geltend gemacht werden, spätestens jedoch bis zum Eintritt der Rechtskraft des
betreffenden Bescheides.

Bilanzstichtag
(Abschlussstichtag)
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